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§ 5 TKG-DSVO Geeignete technische
und organisatorische Mal3nahmen

zur Sicherheit von Vorratsdaten

TKG-DSVO - Datensicherheitsverordnung

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Vorratsdaten mussen vom Anbieter auf eine Weise gespeichert werden, dass deren logische Unterscheidung
von Betriebsdaten bei jedem Zugriff und jeder Verwendung eindeutig ist.

2. (2)Eine physikalisch getrennte Datenspeicherung von Betriebsdaten und Vorratsdaten ist nicht notwendig. Der
Anbieter hat durch geeignete technische und organisatorische MaBnahmen sicherzustellen, dass die
Vorratsdatenbank auf eine Weise ausgestaltet ist, dass Zugriffe auf Vorratsdaten nur unter Einhaltung der
besonderen Sicherheitsvorschriften gemaf 8 7 méglich sind.

3. (3)Wenn keine betriebliche Rechtfertigung zur Speicherung als Betriebsdaten mehr vorliegt, sind diese Daten
umgehend aus den betrieblichen Datenbanken zu I6schen und in die Vorratsdatenbank zu Uberfuhren. Sollte die
Speicherung in der Vorratsdatenbank bereits zuvor gemaR § 6 erfolgt sein, so ist die Kennzeichnung der
gleichzeitigen betrieblichen Speicherung zeitgleich oder unmittelbar nach der Léschung aus den betrieblichen
Datenbanken zu entfernen.

4. (4)Der Anbieter hat die Methode zur technischen und organisatorischen Trennung nachvollziehbar zu
dokumentieren und diese Dokumentation fur den Fall einer Prifung durch die Datenschutzkommission gemaf
§ 102c Abs. 1 TKG 2003 auf Anfrage der Datenschutzkommission zuganglich zu machen.

5. (5)Der Anbieter hat die tatsachliche Speicherdauer von Betriebsdaten sowie allféllige diesbezlgliche interne
Richtlinien far den Fall einer Prafung durch die Datenschutzkommission gemaf3 8 102c Abs. 1 TKG 2003 oder auf
Anfrage der Datenschutzkommission zu beauskunften.

In Kraft seit 06.12.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/tkg-dsvo/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/tkg-dsvo/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/tkg/paragraf/102c
https://www.jusline.at/gesetz/tkg/paragraf/102c
file:///

	§ 5 TKG-DSVO Geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherheit von Vorratsdaten
	TKG-DSVO - Datensicherheitsverordnung


